
Anlage 7 

Unfallkasse M-V 
Präventionsabteilung 

 

 
 
Sauna, Kneippanlagen in der Kita 

 
 

• Zustimmung des Trägers einholen 
 
• Fußböden eben, rutschhemmend und barfußgeeignet 

Bewertungsgruppe 
A – Umkleide, Barfußgänge, Sauna, Ruhebereiche  

 B – Duschräume, Beckenumrandungen 
 C – ins Wasser führende Treppen, Durchschreitebecken 

 
• Vermeiden von Stolperstellen und Wasseransammlungen 
 
• sachgerechte Fußbodenreinigung durchführen 

 
• Festhaltemöglichkeiten an Treppen und Durchschreitebecken 

 
• Entspricht die Sauna dem Stand der Technik?  

 
• Saunatür mindestens 70 cm breit, mit Sichtfenster nach außen 

öffnend, nicht verschließbar ausführen 
 

• Türunterkanten müssen so gestaltet sein, dass Fußverletzungen   
vermieden werden 

 
• das Alarmsignal muss im gesamten Bereich gut hörbar sein 
 
• kindgerechte Gestaltung der Bänke und Bodenauflagen, Kanten 

ausreichend abgerundet (Lattenabstand max. 2,5 cm) 
 

• Verwendung von harz- und splitterarmem Holz 
 
• schriftliches Einverständnis der Eltern und gesundheitliche 

Eignung der Kinder einholen 
 
• Betriebsanweisung/Saunaordnung vorhalten 

 
• das Berühren heißer Teile  wie Ofen, Lampen und Mess-

einrichtungen muss wirksam verhindert werden 
 

• Saunabereich gegen unbefugtes Betreten sichern  
 

• Ist das Schalten an den Saunabedienelementen nur dem 
eingewiesenen Personal möglich? 

 


